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Artikel 44 
(1) 1 Das Presbyterium kann für die Ämter und Dienste in der Kirchengemeinde 

haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufen. 2 Ihre An-
stellung erfolgt nach den Bestimmungen des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechts. 

(2) Das Presbyterium kann Gemeindeglieder entsprechend ihren Fähigkeiten und 
Gaben als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde 
beauftragen. 

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde werden in der Re-
gel im Gottesdienst eingeführt oder sie werden der Gemeinde vorgestellt. 

 
Artikel 45 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker haben die Aufgabe, die Kirchenmusik, 
insbesondere im Gottesdienst, zu pflegen. 

 
Artikel 46 

Diakoninnen und Diakone nehmen den diakonischen Auftrag in Sozial- und Bil-
dungsarbeit, in pflegerischen und erzieherischen Tätigkeiten sowie in Verkündi-
gung, Seelsorge und Beratung wahr. 

 
Artikel 47 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gemeindepflege- und Diakoniestationen sind 
in der Pflege und Seelsorge an Kranken, Alten und Behinderten tätig. 

 
Artikel 48 

Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen arbeiten in unterschiedlichen 
Aufgaben und Verantwortungsbereichen der Kinder-, Jugend-, Familien-, Erwach-
senen- und Altenarbeit. 

 
Artikel 49 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wirken an der Erfüllung des diakonischen Auf-
trages der Gemeinde vor allem in der Jugendhilfe, Sozial- und Bildungsarbeit sowie 
der Behindertenhilfe mit. 

 
Artikel 50 

1 Erzieherinnen und Erzieher ergänzen und unterstützen mit ihrer Arbeit in den 
Tageseinrichtungen für Kinder die Eltern bei der Erziehung. 2 Sie helfen Kindern 



und Eltern, christlichen Glauben gemeinsam zu erleben und in die Gemeinde hinein-
zuwachsen. 

 
Artikel 51 

Küsterinnen und Küster richten die kirchlichen Räume für Gottesdienst, Amts-
handlungen und Veranstaltungen her, sorgen für das Läuten der Glocken, achten 
während des Gottesdienstes auf gute Ordnung und unterstützen Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Presbyterinnen und Presbyter bei ihren Amtsgeschäften. 

 
Artikel 52 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung nehmen unter der Verant-
wortung des Presbyteriums Aufgaben der Verwaltung der Kirchengemeinde wahr. 

 
Artikel 53 

1 Soweit die Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter nicht kirchengesetzlich oder auf Grund eines Kirchengesetzes geregelt sind, 
bestimmt die Kirchenleitung das Nähere für Begründung, Inhalt und Beendigung 
der Dienst- und Arbeitsverhältnisse. 2 Sie kann auch regeln, ob und in welchem Um-
fang bei Dienst- und Arbeitsverhältnissen eine kirchenaufsichtliche Genehmigung 
erforderlich ist. 

 
Artikel 54 

Die Bestimmungen der Artikel 44 bis 52 gelten für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Dienst eines Kirchenkreises oder eines kirchlichen Verbandes entspre-
chend. 


